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Erwägungen

E. 1
a) Das Betreibungsamt Birmensdorf zeigte A._____ (Schuldner, Gesuchstel- ler und
Beschwerdeführer, nachfolgend Schuldner) in der Betreibung Nr. ... (Zahlungsbefehl vom
1. Februar 2016, act. 2/9) mit Schreiben vom 27. März 2017 an, dass ein Gläubigerwechsel
(Art. 77 SchKG) stattgefunden habe und die ... B._____ SAS (Gläubigerin, Gesuchs- und
Beschwerdegegnerin, nachfolgend Gläubigerin) neue Gläubigerin der in Betreibung
gesetzten For- derung sei (act. 2/1). Mit Eingabe vom 4. April 2017 ersuchte der Schuldner
das Bezirksgericht Dietikon u.a. um Bewilligung des nachträglichen Rechts- vorschlages.
Im Rahmen dieses Gesuches stellte der Schuldner das Begeh- ren, es sei die vorläufige
Einstellung dieser Betreibung anzuordnen (act. 1). Letzteres wies das Einzelgericht im
summarischen Verfahren mit Verfügung vom 11. April 2017 ab und setzte der Gläubigerin
Frist zur Stellungnahme zum Gesuch betreffend Bewilligung des nachträglichen
Rechtsvorschlages an (act. 3). In der Folge stellte die Vorinstanz die Stellungnahme der
Gläubi- gerin vom 19. April 2017 (act. 5) dem Schuldner zu unter Fristansetzung zur
Stellungnahme zu den Noven (Verfügung vom 20. April 2017, act. 8). Der Schuldner
reichte mit Eingabe vom 4. Mai 2017 eine weitere Rechtsschrift samt Beilagen ein (act. 12,
act. 13/1-9). Gegen die Abweisung des Gesuches um vorläufige Einstellung der Betrei-
bung erhob der Schuldner Beschwerde, worauf das Obergericht im Rahmen einer
superprovisorischen Anordnung mit Verfügung vom 26. April 2017 das Betreibungsamt
Birmensdorf anwies, per sofort jegliche Verwertungshand- lung in der Betreibung Nr. ... zu
unterlassen (act. 11). Diese superprovisori- sche Anordnung hob das Obergericht mit
Beschluss vom 2. Juni 2017 wie- der auf und trat auf die Beschwerde des Schuldners nicht
ein (act. 14).

- 5 - Mit Verfügung vom 9. Juni 2017 zog die Vorinstanz ihren superprovisori- schen
Entschied vom 11. April 2017 in Wiedererwägung, stellte die Betrei- bung Nr. ... des
Betreibungsamtes Birmensdorf vorläufig ein und wies das Betreibungsamt an, per sofort
jegliche Verwertungshandlungen zu unterlas- sen. Gleichzeitig wurde der Gläubigerin Frist
zur Stellungnahme zur super- provisorischen Anordnung gesetzt und die Eingabe des
Schuldners vom 4. Mai 2017 samt Beilagen zugestellt (act. 15). Die Gläubigerin verzichtete
ausdrücklich auf eine Stellungnahme zur superprovisorisch angeordneten vorläufigen
Einstellung, nahm jedoch zur Eingabe des Schuldners vom 4. Mai 2017 Stellung (act. 18).
Diese Eingabe vom 20. Juni 2017 wurde dem Schuldner in der Folge zur Kenntnisnahme
und zur freigestellten Stellung- nahme zugestellt (act. 19). Mit Eingabe vom 4. Juli 2017
liess sich der Schuldner erneut vernehmen (act. 21). Diese Eingabe wurde der Gläubigerin
mit dem Endentscheid zugestellt (vgl. act. 25 S. 3-4 und S. 11). Die Vor- instanz wies das
Gesuch des Schuldners um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlages mit dem
eingangs erwähnten Urteil vom 7. Juli 2017 ab. Gleichzeitig hob sie die mit Verfügung vom



9. Juni 2017 superprovisorisch getroffene Anordnung auf. Ferner trat sie hinsichtlich der
Rechtsbegehren 3-

E. 6
a) Die Vorinstanz brachte vor, der Schuldner mache zumindest sinngemäss einen Mangel
im Forderungsübergang geltend, ohne dies jedoch näher aus- zuführen. Die Gläubigerin
habe mit ihrer Stellungnahme vom 19. April 2017 eine Zession vom 24. März 2017 ins
Recht gelegt (act. 7/1), welche sie auch dem Betreibungsamt Birmensdorf habe zukommen
lassen, als sie diesem den Gläubigerwechsel anzeigte (act. 7/2). Dies sei seitens des
Schuldners nicht bestritten worden. Ihm sei es mit seinem Vorbringen nicht gelungen, einen
Mangel am Forderungsübergang glaubhaft zu machen. Er habe sich in seinem Gesuch vom
4. April 2017 nicht ansatzweise substantiiert und spezi- fiziert mit dem Forderungsübergang
von der ehemaligen zur neuen Gläubi- gerin auseinander gesetzt. Der schlichte Satz, die
Gläubigerin sei nicht be- rechtigt, da sie das Beweismittel missen lasse, genüge einer
substantiierten Darlegung der Tatsachenbehauptungen nicht (act. 25 Erw. 4.2.1). In seiner

- 11 - Eingabe vom 4. Mai 2017 habe sich der Schuldner sodann mit der Zession vom 24.
März 2017 detailliert auseinandergesetzt (vgl. dazu act. 12 S. 3-6). Da er der Vorgabe,
präzise darzulegen, welche Behauptung der Gegenseite aus welchem Grund als Novum zu
erachten sei (vgl. act. 8) – trotz Hinweis in der Verfügung vom 20. April 2017 – nicht
nachgekommen sei, seien seine Ausführungen zur Zession in der Eingabe vom 4. Mai 2017
bereits aus die- sem Grunde unbeachtlich. Indem der Schuldner erst in einem zweiten Par-
teivortrag die Einwendungen gegen den Forderungsübergang substantiiere, hätten diese
Ausführungen – so die Vorinstanz – als verspätet zu gelten. Diesbezüglich verneinte die
Vorinstanz auch die Zulässigkeit des Vorbrin- gens unechter Noven im Sinne von Art. 229
Abs. 1 lit. b ZPO. Die Gläubige- rin – so die Vorinstanz – habe sich gegenüber dem
Betreibungsamt mittels Zessionsurkunde als neue Gläubigerin ausgewiesen. Wenn sich der
Schuld- ner hernach auf den Standpunkt stelle, für den Forderungsübergang lasse die
Gläubigerin das Beweismittel missen, so gehe er fehl. Sie habe glaubhaft dargelegt, dass der
Forderungsübergang genügend angezeigt worden sei. Dem Schuldner stehe jederzeit ein
Einsichtsrecht in die Betreibungsakten zu, und es sei ihm bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht
nur zumutbar sondern er wäre gar verpflichtet gewesen, die Zession beim Betreibungsamt
einzu- sehen, um seine Vorbringen bereits in seinem ersten und grundsätzlich ein- zigen
Parteivortrag substantiiert darzulegen. Er behaupte denn auch nicht, die Kenntnisnahme der
Zession sei ihm innert seiner zehntägigen Frist nicht möglich gewesen. Damit stellten seine
Vorbringen in der Eingabe vom 4. Mai 2017, Ziff. II/1.-3, keine zulässigen Noven im Sinne
von Art. 229 ZPO dar und seien nicht zu berücksichtigen. Seine Vorbringen in der Eingabe
vom 4. Juli 2017 seien ebenfalls verspätet und stellten weder echte noch unechte Noven im
Sinne von Art. 229 ZPO dar, weshalb auch sie unberück- sichtigt blieben. Die
Ausführungen und Erklärungen dazu, weshalb es sich bei seiner in Eingabe vom 4. Mai
2017 geltend gemachten Einwendungen gegen die Zession um unechte Noven handeln solle
(vgl. act. 21 S. 4 f.), seien somit einerseits verspätet und zielten andererseits ebenfalls ins
Leere (act. 25 Erw. 4.2.2.).

- 12 - b) Der Schuldner führte in der Beschwerde u.a. aus, ein Rechtsvorschlag könne ohne
Begründung erhoben werden. Er sei als Laie davon ausgegan- gen, dass es für den
nachträglichen Rechtsvorschlag dementsprechend kei- ner Beweise bedürfe. Er habe
erkannt, dass ... B._____ SAS nicht der neue Gläubiger sein könne. Er habe ebenso erkannt,
dass das Geltendmachen der Forderung, von welcher Firma auch immer, der



uneingeschränkten Handlungsfreiheit von C._____ zuzuschreiben sei. Er habe deshalb, um
den Einwand gegen die bestrittene Forderungsabtretung glaubhaft zu machen, die Stellung
von C._____ in den betroffenen Unternehmen aufgezeigt. Damit habe er als Laie bereits in
der ersten Rechtsschrift rechtsgenüglich geltend gemacht, dass ein unzulässiger
Forderungsübergang und eine unzulässige Verbindung der Gläubigerpartei erfolgt sei. Nach
Treu und Glauben sei da- her die Einrede gegen die Zession rechtzeitig geltend gemacht
worden (act. 26 Ziff. 3.2-3.3). Unter Notifikation verstehe man die formelle Benachrichti-
gung eines Schuldners und nicht die Akteneinsicht. Nach französischem Recht habe diese
Benachrichtigung durch den Gläubiger mittels einer nota- riellen Urkunde oder durch das
Gericht zu erfolgen. In Erwartung eines der- artigen Dokuments habe er keine Veranlassung
gehabt, sich beim Betrei- bungsamt nach einem allfällig vorhandenen Dokument zu
erkundigen. Er habe wegen einer allfälligen weiteren Zession keinerlei Veranlassung ge-
habt, beim Betreibungsamt Akteneinsicht zu nehmen. Der Gemeindeam- mann habe es
zudem versäumt, in seiner Anzeige vom 27. März 2017 (act. 2/1) zu erwähnen, dass Akten
vorlägen. Er hätte darauf aufmerksam ma- chen müssen, dass Akteneinsicht genommen
werden könne, ähnlich wie der Liquidator den Gläubigern im Konkursverfahren mitteilen
müsse, dass Ein- sicht in den aufliegenden Kollokationsplan genommen werden könne. Ihm
sei als Laie sein Anspruch auf rechtliches Gehörs verletzt worden. Die Zes- sion vom 24.
März 2017, welche die Gläubigerin mit ihrer Stellungnahme vom 19. April 2017
eingereicht habe, stelle ein Novum dar, zu dem er sich in seiner Stellungnahme vom 4. Mai
2017 noch habe äussern dürfen. Er habe trotz zumutbarer Sorgfalt nichts gegen die Zession
vorbringen können, da er in begründeter Weise davon ausgegangen sei, dass die
Forderungsübertra-

- 13 - gung gemäss dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der D._____ Hol- ding AG
vom 10. Januar 2017 bereits abgeschlossen gewesen sei (act. 26 Ziff. 3.4.-3.8.). c) Seiner
Argumentation kann nicht gefolgt werden. In der Eingabe vom 4. April 2017 an die
Vorinstanz brachte er vor, die bisherige Gläubigerin (S.A.R.L. B._____ et Cie) der
Betreibungsforderung sei ein Auftragsfabrikant mit Sitz in E._____, Frankreich. Die
D._____ AG habe ihre Produkte bei der bisherigen Gläubigerin fabrizieren lassen. Ihre
Forderung über EUR 656'786.19 habe sie mit Schreiben vom 17. November 2015 gegen-
über der D._____ AG bei F._____ und der D._____ Holding AG geltend ge- macht.
Gegenüber ihm, A._____, sei ein Arrestbefehl ergangen und die Be- treibung Nr. ... vom 1.
Februar 2016 des Betreibungsamtes Birmensdorf über CHF 711'519.70 eingeleitet worden.
Zwischenzeitlich sei über die bis- herige Gläubigerin der Konkurs eröffnet worden.
C._____ (der im Übrigen auch Verwaltungsratspräsident der D._____ Holding AG sei)
habe mit seiner tschechischen Firma, der G._____ CZ, gewisse Aktiven der bisherigen
Gläubigerin übernommen, insbesondere gemäss Urteil des Handelsgerichts Lorient vom 19.
Dezember 2016 auch die Konkursforderung. Die G._____ CZ habe eine neue Firma in
Frankreich gegründet, welche nun als neue Gläubigerin (... B._____ SAS) auftrete. Die
Gesellschaften seien wirtschaft- lich verbunden. C._____ erscheine bei der G._____ CZ
und bei der neuen Gläubigerin als Präsident bzw. Prokurist mit Einzelunterschrift. Die neue
Gläubigerin sei nicht berechtigt, als solche aufzutreten. Sie lasse das Be- weismittel missen
(act. 1 Ziff. I-III.2). Der Schuldner hat mit diesen Ausführungen zwar die Berechtigung der
neu- en Gläubigerin, die in Betreibung gesetzte Schuld geltend zu machen, vor Vorinstanz
rechtzeitig bestritten. Daraus lässt sich indes nichts für den Schuldner ableiten. Zusätzlich
zu dieser Bestreitung hat der Schuldner innert Frist auch seine Einreden gegen die neue
Gläubigerin glaubhaft zu machen (vgl. dazu vorstehend Ziff. 4.a). Auch wenn der



Schuldner juristischer Laie ist, kann er sich nicht darauf berufen, vom klaren
Gesetzeswortlaut (Art. 77

- 14 - Abs. 2 SchKG) keine Kenntnis gehabt zu haben, zumal das Betreibungsamt ihn mit
der eingangs erwähnten Anzeige vom 27. März 2017 ausdrücklich darauf hinwies, ein
nachträglicher Rechtsvorschlag müsse begründet wer- den und die Einreden gegen die neue
Gläubigerin seien glaubhaft zu ma- chen (act. 2/1). Aus demselben Grund kann der
Schuldner der neuen Gläu- bigerin auch nicht entgegen halten, sie lasse es an Beweismitteln
missen – es war an ihm, die fehlende Berechtigung der neuen Gläubigerin glaubhaft zu
machen, und nicht an ihr, ihre Berechtigung zu beweisen. Mit den Hin- weisen auf die
Verbindung zwischen den involvierten Gesellschaften, insbe- sondere auf die bestimmende
Stellung von C._____, hat der Schuldner kei- ne konkrete Einrede gegen die Berechtigung
der Gläubigerin glaubhaft ge- macht. Der Umstand alleine, dass Gesellschaften verbunden
sind und von der nämlichen natürlichen Person beherrscht werden, spricht nicht gegen den
entsprechenden Rechtsübergang. Auch in Bezug auf die Akteneinsicht kann den
Vorbringen des Schuldners nicht gefolgt werden. Nachdem das Betreibungsamt den
Schuldner am 27. März 2017 über den Forderungs- übergang auf die neue Gläubigerin
informiert hatte (und ihn wie bereits er- wähnt, auch auf die Anforderungen an die
Begründung eines nachträglichen Rechtsvorschlags hingewiesen hatte, vgl. act. 2/1),
musste der Schuldner sich auch als juristischer Laie veranlasst sehen, sich beim
Betreibungsamt über die Grundlage des Forderungsübergangs kundig zu machen. Die Über-
legung, dass eine allfällige Abtretung (nach dem Standpunkt des Schuld- ners) ohne
Notifikation an ihn ungültig wäre, hätte den Schuldner erst recht zu Erkundigungen
betreffend Gläubigerwechsel beim Betreibungsamt veran- lassen müssen. Dessen
ungeachtet äusserte sich der Schuldner erst in der Stellungnahme vom 4. Mai 2017 dazu
(nachdem die neue Gläubigerin die Zessionsurkunde der Vorinstanz eingereicht hatte). Bei
zumutbarer Sorgfalt hätte er vor diesem Hintergrund die entsprechenden Ausführungen
bereits im Gesuch vom 4. April 2017 vorbringen können. Diese Ausführungen in der
Rechtsschrift vom 4. Mai 2017 waren daher nicht zu hören. Die Ausführun- gen und
Erklärungen in seiner Eingabe vom 4. Juli 2017, weshalb es sich bei seinen Einwendungen
gegen die Zession in seiner Eingabe vom 4. Mai

- 15 - 2017 um zulässige unechte Noven handeln solle (vgl. act. 21 S. 4 f.), erach- tete die
Vorinstanz zutreffend als verspätet. Die Vorinstanz gelangte somit zu Recht zum Schluss,
der Schuldner habe keine Einreden gegen die Übertragung der Forderung auf die neue
Gläubi- gerin glaubhaft gemacht (vgl. act. 25 Erw. 4.5).

E. 7
a) Auch wenn über die novenrechtliche Problematik hinweggesehen und auf die Vorbringen
des Schuldners in der Stellungnahme vom 4. Mai 2017 ein- gegangen würde, liesse sich
daraus nichts für den Schuldner ableiten: Der Schuldner argumentiert, die von der neuen
Gläubigerin geltend gemach- te Zession der Forderung an sie sei nicht rechtens. Er macht
zur Urkunde "cession de créance" vom 24. März 2017 (act. 7/1) geltend, die S.A.R.L.
B._____ et Cie., welche die Forderung gemäss dieser Urkunde an die neue Gläubigerin
abgetreten habe, sei dazu in dem Zeitpunkt nicht mehr berech- tigt gewesen. Im bereits
erwähnten Urteil des Handelsgerichts Lorient vom 19. Dezember 2017 sei die Abtretung
der Forderung von der B._____ et Cie an die G._____ CZ erfolgt. Diese sei dadurch
Eigentümerin der entspre- chenden Aktiven geworden. Insbesondere sei auch die Forderung
gegen- über der D._____ AG mit den verbundenen Garantien und Klagen auf die G._____



CZ übergegangen. Zudem habe das Handelsgericht Lorient mit Ur- teil vom 19. Dezember
2016 den Einsatz des Verwalters H._____, der die Zession vom 24. März 2017
unterzeichnet habe, beendet, was auch publi- ziert worden sei (act. 13/1). H._____ sei
daher, über drei Monate nach sei- ner Absetzung, nicht mehr berechtigt gewesen, für die
B._____ et Cie zu zeichnen (act. 12 S. 3-5). b) Das Handelsgericht Lorient entschied im
erwähnten Urteil vom 19. De- zember 2016 über den Abtretungsplan an die G._____ CZ
("arrête le plan de cession totale en faveur de la société G._____ CZ", act. 2/2 S. 6). Aus
den weiteren Ausführungen im Urteil folgt, dass die Unterzeichnung der Ab-
tretungserklärungen (ausgenommen Immobilien) innert sechs Monaten ab der Mitteilung
des Urteils erfolgen sollte ("que la signature de l'acte de ces-

- 16 - sion des actifs, hors immobiliers, devra intervenir au plus tard dans un délai de six
mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan", act. 2/2 S. 10). Daraus folgt,
dass die Abtretung nicht bereits mit dem Urteil erfolgte, sondern im Urteil lediglich ein
Abtretungsplan genehmigt wurde und die ein- zelnen Zessionen noch zu erfolgen hatten.
Dass abweichend davon in ei- nem internen Protokoll der D._____ Holding AG vom 10.
Januar 2017 (act. 2/8) bereits von einer "der G._____ CZ gehörenden Forderung"
gesprochen wurde (so der Schuldner, act. 26 Ziff. 2.6 und bereits act. 1 S. 7), ändert da- ran
nichts. Im Weiteren hielt das Handelsgericht Lorient im erwähnten Urteil fest, dass Maître
H._____ in seiner Funktion als Verwalter der B._____ et Cie für den Abschluss der
Abtretungserklärungen zuständig bleibe ("maintient … Maître H._____ dans ses fonctions
d'administrateur judiciaire de la société S.A.R.L. B._____ ET CIE pour la passation des
actes de cession", vgl. act. 2/2 S. 11). Den Einreden des Schuldners gegen die Berechtigung
der B._____ et Cie und des Verwalters H._____, die Abtretungserklärung zu unterzeichnen,
wird damit die Basis entzogen. Das weitere Argument des Schuldners, die Abtretung sei
nicht an ihn notifi- ziert worden, was nach französischem Recht hätte erfolgen müssen (act.
12 S. 5, act. 21 S. 4-5), ist zu verwerfen mit dem Hinweis, dass die Abtretung vom 24. März
2017 dem schweizerischen Recht unterstellt wurde (act. 7/1 ARTICLE 4). Der Schuldner
hält dem beschwerdeweise entgegen, die Abtre- tung richte sich zwingend nach
französischem Recht und sei ohne Notifikati- on per Gerichtsvollzieher nicht gültig (act. 26
S. 6-7). Eine konkrete Begrün- dung dafür, weshalb die Rechtswahl unzulässig sein sollte,
bringt der Schuldner nicht vor. Wie bereits erwähnt wurde im Urteil des Handelsgerich- tes
Lorient vom 19. Dezember 2016 lediglich über den Abtretungsplan an die G._____ CZ
entschieden. Welchem Recht die Abtretungserklärungen zu un- terstellen sind, wurde nicht
bestimmt. Der Schuldner dringt mit dieser Einre- de somit nicht durch.
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E. 8
Zur behaupteten Verrechnung und zu den Gegenforderungen ist Folgendes festzuhalten: a)
Der Schuldner machte vor Vorinstanz bereits im Gesuch vom 4. April 2017 geltend, die
D._____ Holding AG habe mit Protokoll der Verwaltungs- ratssitzung vom 10. Januar 2017
die Verrechnung der geltend gemachten Forderung festgehalten. Die Betreibungsforderung
gelte daher als getilgt (act. 1 S. 6-7). Die Vorinstanz führte dazu aus, der Schuldner habe es
unterlassen, dazule- gen – und es sei auch nicht ersichtlich –, in wieweit dieses Vorbringen
sei- nen Grund im Gläubigerwechsel haben solle. Im Verfahren nach Art. 77 SchKG
könnten aber nur aufgrund des Gläubigerwechsels hervorgerufene neue Einreden geltend
gemacht werden. Sollte die Betreibungsforderung – wie vom Schuldner behauptet – am 10.
Januar 2017 aufgrund Verrech- nung getilgt worden sein, wäre ihm dieser Einwand somit



bereits gegen die frühere Gläubigerin zugestanden, da die Zession erst am 24. März 2017
er- folgte, womit dieser Einwand im Verfahren nach Art. 77 SchKG nicht zu hö- ren sei.
Darüber hinaus gelinge es dem Schuldner auch nicht, die Verrech- nung glaubhaft zu
machen. Mangels Fälligkeit der Gegenforderung schliesst die Vorinstanz eine
Verrechnungsmöglichkeit aus, dies unter Hinweis, vom Schuldner sei die Behauptung der
Gläubigerin, die verrechnungsweise gel- tende gemachte Forderung der D._____ Holding
AG sei nicht fällig (act. 5 S. 8), nicht bestritten worden (act. 12). Darüber hinaus seien – so
die Vo- rinstanz – sowohl die Gegenforderung an sich und deren Höhe als auch die
Verrechnungserklärung zu wenig substantiiert behauptet und dargelegt wor- den, um der
Glaubhaftmachung genügen zu können. Schliesslich genüge auch das eingereichte
Protokoll der Versammlung vom 10. Januar 2017 (act. 2/8) nicht, um die von der
Gläubigerin bestrittene Tilgung der Forderung durch Verrechnung im vorliegenden
Verfahren glaubhaft darzulegen. Einer- seits werde bloss die Verrechenbarkeit der
Betreibungsforderung festgehal- ten, der Wortlaut sei zu wenig klar und es könne weder die
Höhe der geltend

- 18 - gemachten Gegenforderung noch die Tilgung der Betreibungsforderung dar- aus
abgeleitet werden (act. 25 Erw. 4.3.2). b) Zu diesen Erwägungen äusserte sich der
Schuldner im Beschwerdever- fahren nicht. Das fragliche Verwaltungsratssitzungsprotokoll
thematisierte er nur im Zusammenhang mit der behaupteten Abtretung der Forderung an die
G._____ CZ, welche in dem Protokoll erwähnt werde (act. 26 Ziff. 2.6 und Ziff. 2.8; vgl.
dazu vorstehend Ziff. 7). Auf die Verrechnung ist somit nicht weiter einzugehen. c)
Dasselbe gilt für die vom Schuldner geltend gemachten Gegenforderun- gen
(Gegenforderungen aus Verwendung vertraulicher Daten der D._____ AG für die
Fabrikation und den Vertrieb sowie aus unerlaubter Benutzung von Testsystemen der
D._____ AG), welche er mit der Betreibungsforderung verrechnen will. Die Vorinstanz
erachtete die Behauptungen des Schuldners weder genügend substantiiert noch durch
geeignete Unterlagen belegt (act. 25 Erw. 4.4.1-4.4.2). Die in seiner Eingabe vom 4. Mai
2017 geltend ge- machten neuen Gegenforderungen behandelt die Vor-instanz unter dem
As- pekt des Novenverbotes nicht und wies im Übrigen auch auf die fehlende
Substantiierung hin (act. 25 Erw. 4.4.3). Der Schuldner geht auf diese Erwä- gungen
beschwerdeweise nicht ein. Weiterungen dazu erübrigen sich des- halb auch hier.

E. 9
Die Ausführungen in der Stellungnahme des Schuldners vom 4. Mai 2017 bzw. 4. Juli 2017
ändern somit nichts am Ergebnis, dass die Vorinstanz zu Recht zum Schluss kam, der
Schuldner habe mit seinem nachträglichen Rechtsvorschlag keine Einreden gegen die
Berechtigung der neuen Gläubi- gerin nach Art. 77 Abs. 2 SchKG glaubhaft gemacht.
Daher ist die Be- schwerde abzuweisen.
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E. 10
Ausgangsgemäss wird der Schuldner kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der
Gläubigerin ist mangels Aufwendungen im Beschwerdeverfahren keine
Parteientschädigung zuzusprechen. Nach Art. 48 i.V.m. Art. 61 GebV SchKG ist die
Spruchgebühr beim vorlie- genden Streitwert von Fr. 711'519.70 auf Fr. 1'500.00
festzusetzen. Es wird erkannt: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf
eingetreten wird. 2. Die zweitinstanzliche Spruchgebühr wird auf Fr. 1'500.– festgesetzt. 3.



Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsteller und
Beschwerdeführer auferlegt. 4. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchs- und Beschwerde- gegnerin unter
Beilage eines Doppels von act. 26, sowie an das Einzelge- richt im summarischen
Verfahren des Bezirksgerichtes Dietikon und an das Betreibungsamt Birmensdorf, je gegen
Empfangsschein, und an die Ober- gerichtskasse. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach
unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6. Eine Beschwerde
gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an
beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und
Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen)
oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).

- 20 - Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine
vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 711'519.70. Die Beschwerde
an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Obergericht des Kantons Zürich II.
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